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Druck: Thüringer Landtag, 19. August 2014

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Siegesmund (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit

Stand der Aufteilung und des Abrufs der Mittel nach der Richtlinie "Örtliche Ju-
gendförderung"

Die Kleine Anfrage 3976 vom 30. Mai 2014 hat folgenden Wortlaut:

Die Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" vom 21. Dezember 2005 (ThürStAnz Nr. 3/2006, S. 65), zuletzt 
geändert am 7. Dezember 2010 (ThürStAnz Nr. 52, S. 1791), welche vom Thüringer Ministerium für Sozia-
les, Familie und Gesundheit erlassen wurde, umfasst bestehende Aufgaben der Planung, Bereitstellung und 
Förderung von bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Kin-
der- und Jugendschutz einschließlich entsprechender Maßnahmen innerhalb von Schulen sowie in Zusam-
menarbeit mit der Schule auch außerhalb des Schulgeländes im Sinne der schulbezogenen Jugendarbeit 
(Schuljugendarbeit) und der schulbezogenen Jugendsozialarbeit nach § 11 Abs. 3 Nr. 3, § 13 Achtes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie im Bereich der ambulanten Maßnahmen für straffällige junge Menschen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Vollzeitstellen und wie viele Personen wurden seit Januar 2009 im Bereich der offenen Jugend-
arbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendbildung und des Kinder- und Jugendschutzes im Freistaat 
Thüringen aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" gefördert (bitte nach Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten und Tätigkeitsfeldern jeweils für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 auf-
schlüsseln)?

2. Wie viele Mittel stehen nach Erhöhung der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" den Landkreisen und 
kreisfreien Städten in 2013 zur Verfügung und in welchem Umfang wurden diese in den Jahren 2009 bis 
2013 abgerufen (bitte nach Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

3. In welcher Höhe werden seit 2009 bis 2013 Eigenmittel durch die Landkreise und kreisfreien Städte 
in Maßnahmen nach der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" investiert (bitte nach Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten und nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

4. Wie viele Mittel standen den Landkreisen und kreisfreien Städten ab 2009 im Rahmen der Richtlinie 
"Örtliche Jugendförderung" für die einzelnen Bereiche Offene Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz, schulbezogene Jugendarbeit (Schuljugendarbeit) und 
schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 11 Abs. 3 Nr. 3, § 13 SGB VIII sowie im Bereich der ambulan-
ten Maßnahmen für straffällige junge Menschen zur Verfügung (bitte nach Landkreisen bzw. kreisfreien 
Städten für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 aufschlüsseln)?

5. Wie viele Mittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" werden für den Bereich schulbezogene 
Jugendarbeit (Schuljugendarbeit) von den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten abgerufen (bitte nach 
Landkreisen bzw. kreisfreien Städten für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 aufschlüsseln)?
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6. In welchen Bereichen werden die Mittel aus dem Bereich schulbezogene Jugendarbeit (Schuljugendar-
beit) verwendet (bitte nach Kultur, Sport, Kreativ, Medien, Nachhilfe und möglichen weiteren Kategorien 
aufschlüsseln, außerdem nach Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahre 2009, 2010, 2011, 
2012 und 2013 aufschlüsseln)?

7. Wer sind die Träger der Maßnahmen der schulbezogenen Jugendarbeit (Schuljugendarbeit) (bitte nach 
Schulfördervereinen, Trägern der Jugendhilfe, Sportvereinen und sonstigen und nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 aufschlüsseln)?

8. Wie hoch sind die Honorarsätze für die Honorarkräfte, die über den Bereich schulbezogene Jugendarbeit 
(Schuljugendarbeit) bezahlt werden (bitte nach Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahre 2009, 
2010, 2011, 2012 und 2013 aufschlüsseln)?

Das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der 
Lan desre gierung mit Schreiben vom 8. August 2014 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:
Die erfragten Daten lagen der Landesregierung nur zum Teil aus eigener Zuständigkeit vor. Darüber hin-
aus mussten sie zunächst von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zusammengestellt und 
zugearbeitet werden.

Zu 1.:
Die Übersicht der Vollzeitstellen und der Anzahl der geförderten Personen für die Jahre 2009 bis 2013 ist 
als Anlage 1 beigefügt.

Zu 2.:
Im Haushaltsjahr 2013 standen den Landkreisen und kreisfreien Städten elf Millionen Euro zur Verfügung 
(HH-Titel 0824-63305). Den Umfang der jeweils bewilligten und abgerufenen Mittel in den Jahren 2009 bis 
2013 weist Anlage 2 aus.

Zu 3.:
Die Höhe der Eigenmittel von Landkreisen und kreisfreien Städte von 2009 bis 2013 sind in Anlage 3 dar-
gestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Ausgaben kreisangehöriger Städte und Gemeinden ent-
halten sind.

Zu 4.:
Die im Förderprogramm "Örtliche Jugendförderung" bereitgestellten Mittel werden pauschal für die Unter-
stützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der  Erfüllung ihrer Aufgaben der Planung, 
Bereitstellung  und Förderung von bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen Jugendarbeit, Jugendso-
zialarbeit und Kinder- und Jugendschutz bewilligt. Eine differenzierte Zweckbindung der Mittel für die ein-
zelnen Bereiche wird entsprechend der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" nicht vorgenommen. Die Ge-
samthöhe der zur Verfügung gestellten Mittel ist aus Anlage 2 ersichtlich.

Zu 5.:
Hierzu verweise ich auf die Antwort zu Frage 4. 

Zu 6.:
Hierzu verweise ich ebenfalls auf die Antwort zu Frage 4. Ergänzend ist festzustellen, dass auch der Nach-
weis der Mittelverwendung pauschal erfolgt und nicht gegliedert nach den verschiedenen Tätigkeitsbereichen.

Zu 7.:
Die verschiedenen Träger der Maßnahmen der schulbezogenen Jugendarbeit sind aus Anlage 4 ersichtlich.
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Zu 8.:
Die Honorarsätze liegen im Durchschnitt knapp unter elf Euro je Stunde. Geringere Sätze (zwei bis fünf Euro) 
sind beispielsweise Honorare für Schüler, die eine AG leiten. Einzelheiten sind Anlage 5 zu entnehmen.

Taubert
Ministerin

Anlagen*) 

*) Hinweis:
 Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die 

Landtagsbibliothek. Des Weiteren können sie im Abgeordneteninformationssystem unter der oben genannten Druck-
sachennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.






























































